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Die universitäre Fachnote des fachdidaktischen Bereichs im Lehramt an Grundschulen ergibt 
sich aus dem nach Leistungspunkten gewichteten Mittelwert der Noten des Moduls MAT-
LA-FG. 

 
(b) Lehramt an Mittelschulen: 
 

Die universitäre Fachnote des fachdidaktischen Bereichs im Lehramt an Mittelschulen ergibt 
sich aus dem nach Leistungspunkten gewichteten Mittelwert der Noten des Moduls MAT-
LA-FGyRM. 

 
 (c) Lehramt an Realschulen: 
 

Die universitäre Fachnote des fachdidaktischen Bereichs im Lehramt an Realschulen ergibt 
sich aus dem nach Leistungspunkten gewichteten Mittelwert der Noten des Moduls MAT-
LA-FGyRM. 

    
  (d) Lehramt an Gymnasien: 

 
Die universitäre Fachnote des fachdidaktischen Bereichs im Lehramt an Gymnasien ergibt 
sich aus dem nach Leistungspunkten gewichteten Mittelwert der Noten des Moduls MAT-
LA-FGyRM. 
 
 

(7) Einsicht in die Prüfungsunterlagen 
 

Einsicht in die Prüfungsunterlagen ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Prüfungs-
ergebnisses beim jeweiligen Prüfer möglich. 

 

 
§ 38 a 

Medienpädagogik (Erweiterungsfach) 
 

(1) 1Das Fach Medienpädagogik kann an der Universität Regensburg als Erweiterungsfach (nach-
trägliche Erweiterung gemäß Art. 23 BayLBG) im Rahmen des Studiums für ein Lehramt an 
Grundschulen, an Mittelschulen, an Realschulen, an Gymnasien sowie für ein Lehramt für Son-
derpädagogik gewählt werden. 
 

(2) 1Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Staatsprüfung sind der Nachweis von informati-
onstechnischen Kenntnissen nach § 115 Abs. 2 Nr. 1 LPO I sowie der Nachweis des Absolvie-
rens einer Lehrveranstaltung zur Medienerziehung und einer Lehrveranstaltung zur Mediendi-
daktik nach § 115 Abs. 2 Nr. 2 LPO I. 2Ferner wird auf § 115 Abs. 4 Nr. 2 LPO I hingewiesen, 
wonach im Rahmen der praktischen Prüfung ein während der Ausbildung entwickeltes Projekt 
vorzustellen ist.  

 
(3) 1Medienpädagogik als pädagogische Qualifikation gemäß § 111 i.V.m. § 115 LPO I hat einen 

Studienumfang von 45 Leistungspunkten. 2Es werden folgende Module angeboten: 
• EWS-MeP-M01 Basismodul Erweiterungsfach Medienpädagogik (12 LP, 6 SWS) 
• EWS-MeP-M02 Aufbaumodul Erweiterungsfach Medienpädagogik (14 LP, 7 SWS) 
• EWS-MeP-M03 Projektmodul Erweiterungsfach Medienpädagogik (19 LP, 6 SWS) 

3Diese Module, welche die Universität Regensburg zur strukturierten Vorbereitung auf die 
Staatsprüfung anbietet, sind auf die inhaltlichen Prüfungsanforderungen des § 115 Abs. 3 
LPO I abgestimmt. 4Die Module erfüllen zudem die in Abs. 2 genannten 
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Zulassungsvoraussetzungen und beinhalten auch das für die praktische Prüfung nach § 115 
Abs. 4 Nr. 2 LPO I zu entwickelnde Projekt. 

 
(4)  In den einzelnen unter Abs. 3 genannten Modulen sind jeweils folgende Leistungen vorgese-

hen.  
 

Modul-
kürzel 

Teilnah-
mevo-
rausset-
zung für 
das Mo-
dul/ 
Konse-
kutivität 

Modulbestand-
teile/ 
Lehrveranstal-
tung 

Studienleistungen 
(Pflichtleistungen) 

Art und Dauer 
der Modulprü-
fung 
(Prüfungs- 
Leistungen) 

Bemerkung (Be-
zugnahme auf § 
115  
LPO I) 

LP 

EWS-
MeP-
M01 

 EWS-MeP-M01.1 
Vorlesung oder 
Seminar 

Gestaltung einer Semi-
nareinheit oder Bearbei-
tung von Arbeitsaufträ-
gen oder Gestaltung von 
Medienprodukten oder 
Klausur oder Portfolio 

 
 
 

Zählt als Lehr-
veranstaltung 
zur Medien-di-
daktik oder Me-
dienerziehung 

12 

EWS-MeP-M01.2 
Seminar 

Gestaltung einer Semi-
nareinheit oder Bearbei-
tung von Arbeitsaufträ-
gen oder Gestaltung von 
Medienprodukten oder 
Klausur oder Portfolio 

Zählt als Lehr-
veranstaltung 
zur Mediendi-
daktik 

EWS-MeP-M01.3 
Seminar 

 Gestaltung einer Semi-
nareinheit oder Bearbei-
tung von Arbeitsaufträ-
gen oder Gestaltung von 
Medienprodukten oder 
Klausur oder Portfolio 

Zählt als Lehr-
veranstaltung 
zur Medien-er-
ziehung 

EWS-
MeP-
M02 

 EWS-MeP-M02.1 
Vorlesung/ 
Seminar 

Gestaltung einer Semi-
nareinheit oder Bearbei-
tung von Arbeitsaufträ-
gen oder Gestaltung von 
Medienprodukten oder 
Hausarbeit oder Klausur 
oder Portfolio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zählt als Lehr-
veranstaltung 
zu den  
Informations-
technischen 
Grund-kennt-
nissen 

14 

EWS-MeP-M02.2 
Übung 

Bearbeitung von Arbeits-
aufträgen oder Unter-
richtsbeiträge 

 

EWS-MeP-
M02.3a 
Seminar 

Gestaltung einer Semi-
nareinheit oder Bearbei-
tung von Arbeitsaufträ-
gen oder Gestaltung von 
Medienprodukten oder 
Hausarbeit oder Klausur 
oder Portfolio 

Zählt als Lehr-
veranstaltung 
zur Mediendi-
daktik oder Me-
dien-Erziehung 
(je nach 
Schwerpunkt) 

EWS-MeP-
M02.3b 
Seminar 

Gestaltung einer Semi-
nareinheit oder Bearbei-
tung von Arbeitsaufträ-
gen oder Gestaltung von 

Zählt als Lehr-
veranstaltung 
zur Mediendi-
daktik 
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Medienprodukten oder 
Hausarbeit oder Klausur 
oder Portfolio 

EWS-MeP-
M02.3c 
Seminar 

Gestaltung einer Semi-
nareinheit oder Bearbei-
tung von Arbeitsaufträ-
gen oder Gestaltung von 
Medienprodukten oder 
Hausarbeit oder Klausur 
oder Portfolio 

Zählt als Lehr-
veranstaltung 
zu den  
Informations-
technischen 
Grund-kennt-
nissen 

EWS-MeP-
M02.4a 
Seminar 

Gestaltung einer Semi-
nareinheit oder Bearbei-
tung von Arbeitsaufträ-
gen oder Gestaltung von 
Medienprodukten oder 
Hausarbeit oder Klausur 
oder Portfolio 

Zählt als Lehr-
veranstaltung 
zur Mediendi-
daktik oder Me-
dien-Erziehung 
(je nach 
Schwer-punkt) 

EWS-MeP-
M02.4b 
Seminar 

Gestaltung einer Semi-
nareinheit oder Bearbei-
tung von Arbeitsaufträ-
gen oder Gestaltung von 
Medienprodukten oder 
Hausarbeit oder Klausur 
oder Portfolio 

Zählt als Lehr-
veranstaltung 
zur Mediendi-
daktik  

EWS-MeP-
M02.4c 
Seminar 

Gestaltung einer Semi-
nareinheit oder Bearbei-
tung von Arbeitsaufträ-
gen oder Gestaltung von 
Medienprodukten oder 
Hausarbeit oder Klausur 
oder Portfolio 

Zählt als Lehr-
veranstaltung 
zu den informa-
tions-techni-
schen Grund-
kenntnissen 

EWS-
MeP-
M03 
 

erfolgrei-
cher Ab-
schluss 
der Mo-
dule 
EWS-
MeP-
M01 und 
EWS-
MeP-
M02 

EWS-MeP-M03.1 
Seminar 

Gestaltung einer Semi-
nareinheit oder Bearbei-
tung von Arbeitsaufträ-
gen oder Gestaltung von 
Medienprodukten oder 
Hausarbeit oder Klausur 
oder Portfolio entspre-
chend der aktuellen Se-
minarform 

  19 

EWS-MeP-M03.2 
Projektseminar 

Sammlung 
semesterbegleitender 
Aufgaben,  

darunter Entwurf eines 
Konzepts 
zur Gestaltung eines Me-
dienprojekts, 
Ausarbeitung der 
Umsetzungsmöglichkei-
ten des Projekts,  

Auswertung und Doku-
mentation der Ergeb-
nisse und 

Zählt als Projekt 
für die prakti-
sche Prüfung 
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Reflexion des eigenen 
Kompetenzzuwachs 
nach Abschluss des Pro-
jekts 

Umfang: 30 - 40 Seiten 
 

(5) Konsekutivität 
Für einen erfolgreichen Studienverlauf ist folgende Modulabfolge erforderlich: 
das Studium des Moduls EWS-MeP-M03 (Projektmodul Erweiterungsfach Medienpädagogik) 
setzt den erfolgreichen Abschluss des Moduls EWS-MeP-M01 (Basismodul Erweiterungsfach Me-
dienpädagogik) und des Moduls EWS-MeP-M02 (Aufbaumodul Erweiterungsfach Medienpäda-
gogik) voraus. 

 
(6) Einsicht in die Prüfungsunterlagen ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Prüfungs-

ergebnisses bei der die Prüfung durchführenden Person möglich. 
 

 
§ 39 

Musik 
 

(1) Aus dem künstlerisch-praktischen sowie aus dem theoretisch-wissenschaftlichen Bereich im Un-
terrichtsfach bzw. vertieft studierten Fach Musik sind  

 
a) für die Lehrämter an Grundschulen 54 LP nachzuweisen, darunter mindestens der erfolg-

reiche Abschluss der Module 
MUS-LA-UGS 011, MUS-LA-UGS 012, MUS-LA-UGS 021, MUS-LA-UGS 022, MUS-LA-UGS 
023 und MUS-LA-UGS 024, 
 

b) für die Lehrämter an Mittelschulen 54 LP nachzuweisen, darunter mindestens der erfolgrei-
che Abschluss der Module 

 MUS-LA-UHS 011, MUS-LA-UHS 012, MUS-LA-UHS 021, MUS-LA-UHS 022, MUS-LA-UHS 
023 und MUS-LA-UHS 024, 

 
c) für das Lehramt an Realschulen 60 LP nachzuweisen, darunter mindestens der erfolgreiche 

Abschluss der Module 
MUS-LA-URS 011, MUS-LA-URS 012, MUS-LA-URS 021, MUS-LA-URS 022, MUS-LA-URS 
023 und MUS-LA-URS 024, 
 

d) für das Lehramt Musik an Gymnasien in der Fächerverbindung 92 LP nachzuweisen, darun-
ter mindestens der erfolgreiche Abschluss der Module 
MUS-LA-GYV 011, MUS-LA-GYV 012, MUS-LA-GYV 013, MUS-LA-GYV 14, MUS-LA-GYV 
021, MUS-LA-GYV 022, MUS-LA-GYV 023, MUS-LA-GYV 024, MUS-LA-GYV 025 und MUS-
LA-GYV 026 
 

e) für das Lehramt Musik an Gymnasien als Doppelfach 184 LP nachzuweisen, darunter min-
destens der erfolgreiche Abschluss der Module 
MUS-LA-GYD 011, MUS-LA-GYD 012, MUS-LA-GYD 013, MUS-LA-GYD 14, MUS-LA-GYD 
021, MUS-LA-GYD 022, MUS-LA-GYD 023, MUS-LA GYD 024, MUS-LA-GYD 025, MUS-LA-
GYD 026 und eines der Module MUS-LA-GYD 041 bis 046 
 

(2) Aus dem fachdidaktischen Bereich im Unterrichtsfach bzw. vertieft studierten Fach Musik sind 


